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Seit dem geringen Fortschritt bei der Klimakonfe
renz von Kopenhagen Ende 2009 wird verstärkt 

darüber diskutiert, wie – mit oder ohne ein interna
tionales Klimaregime – ein Umbau in Richtung einer 
klimaverträglichen Weltwirtschaft gelingen kann. 
Dieser Ansatz ist vernünftig, denn letztlich ist eine ge
fährliche globale Erwärmung nur zu vermeiden, wenn 
Wohlstandssicherung in den OECDLändern sowie Ar
mutsbekämpfung und Wohlstandssteigerungen in den 
Schwellen und Entwicklungsländern zukünftig mit 
einem Minimum an Treibhausgasemissionen erreicht 
werden können. Klimapolitik muss daher als Innova
tionspolitik konzipiert werden (EdEnhofEr et al. 2010, 
UndP 2007, WEltbank 2010, WBGU 2011). Mit dem 
Innovationsansatz wird häufig die Hoffnung verbun
den, das Klimaproblem ließe sich mit bahnbrechenden 
technologischen Durchbrüchen aus der Welt schaffen, 
so dass sich die Verteilungskonflikte über die jewei
ligen Beiträge der Nationalstaaten zur Vermeidung der 
Klimakrise, an denen Kopenhagen scheiterte, in Luft 
auflösen könnten. Dieser Technologieoptimismus ist 
jedoch ein Trugschluss, denn er übersieht, dass die 
von Menschen verursachte globale Erwärmung mul
tidimensionale Gerechtigkeitsprobleme impliziert, die 
auch durch eine grüne Technologierevolution nur ver
ringert, aber nicht grundsätzlich überwunden werden 
können. Dazu ist der globale Klimawandel bereits zu 
weit vorangeschritten. Generell gilt, je ungebremster 
die globale Erwärmung voranschreitet, desto massiver 
und politikrelevanter werden die mit ihm einherge
henden Gerechtigkeitsprobleme.

Im Folgenden wird der Klimawandel als interna
tionales Gerechtigkeitsproblem aus drei Perspektiven 
analysiert. Erstens wirkt sich die globale Erwärmung 
unterschiedlich auf Länder, Regionen und Bevölke
rungsgruppen aus. Gerechtigkeitsprobleme entstehen 
dadurch, dass Problemverursacher und Hauptbetroffene 
der globalen Erwärmung in vielen Fällen auseinander 
fallen. Diese Zusammenhänge gelten für alle Folgewir
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Climate change and the need of a justice formula: Climate change produces three types of justice 
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highly affected countries did not contribute to global warming. Secondly, climate change is resulting in 
a new human rights discourse. Global warming beyond the 2 ° Celsius threshold is undermining basic 
human rights: water will become a scarce resource for many people, access to food will be difficult 
in many regions. The drivers of global warming are already indicted in several international fora as 
being responsible for human rights violations of a new type. Thirdly, there remains the question in the 
international climate negotiations about burden sharing in the process of reducing greenhouse gases 
internationally. A justice formula is needed in order to be able to agree on an international climate 
regime. 

kungen der globalen Erwärmung auf Gesellschaften, 
auch für die Implikationen des Meeresspiegelanstieges. 
Zweitens wird gezeigt, wie sich die mit dem Klima
problem verknüpften Gerechtigkeitsfragen in einen 
neuen Menschenrechtsdiskurs übersetzen. Die demo
kratischen Industrieländer, die sich als Hüter der Men
schenrechte verstehen, könnten zukünftig als Motoren 
des Klimawandels, der existentielle Menschenrechte 
zu unterminieren droht (wie das Recht auf Nahrung, 
Zugang zu Trinkwasser), unter Legitimationsdruck 
geraten. Drittens muss letztlich für das knappe globa
le Treibhausgasbudget, das der Menschheit noch zur 
Verfügung steht, wenn die globale Erwärmung auf 2°C 
im Vergleich zur vorindustriellen Zeit begrenzt werden 
soll, ein international akzeptierter Verteilungsschlüs
sel gefunden werden. Der Wissenschaftliche Beirat 
der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen 
(WBGU) hat auf der Grundlage eines Sets von Gerech
tigkeitsprinzipien einen Vorschlag zur Lösung dieses 
Menschheitsproblems gemacht. 

Die	ungleichen	Klimawirkungen	
auf	die	Gesellschaften

Der Klimawandel hat das Potenzial, zukünftig große 
Wirtschafts und Gesellschaftskrisen auszulösen 
(WBGU 2008, stErn 2007, UNDP 2007). Zwar wer
den alle Gesellschaften von der globalen Erwärmung 
betroffen sein, aber im Trend gelten die Aussagen, dass 
erstens insbesondere Entwicklungsländer stärker von 
negativen Klimafolgen betroffen sein werden als die 
meisten OECDStaaten, zweitens arme Länder größere 
institutionelle, finanzielle und soziale Schwierigkeiten 
haben werden, um sich an diese Wirkungen anzupassen 
und drittens arme Bevölkerungsgruppen (insbesondere 
in Entwicklungsländern) besonders vulnerabel gegen
über den Folgen globalen Erwärmung sind. Diese un
terschiedlichen Betroffenheitsmuster erzeugen entspre
chende Gerechtigkeitsfragen.
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Folgende wichtige Wirkungen sind bei ungebrems
tem Klimawandel zu erwarten:
• Die Nahrungsmittelproduktion wird bei einer Erwär

mung zwischen 2–4° Celsius voraussichtlich weltweit 
sinken. In diesem Prozess können lokale, nationale 
oder regionale Ernährungskrisen entstehen. Besonders 
betroffen werden Gesellschaften sein, in denen Ar
muts und Hungerprobleme schon ohne zusätzlichen 
Umweltstress existieren, z.B. in Subsahara Afrika. 
Doch auch in China droht bereits bei einer globalen 
Erwärmung um 2° Celsius ein Rückgang des Reis
ertrags im Regenfeldbau um 5–12% (IPCC 2007). 

• Die Wasserversorgung wird durch Wetterextreme, 
veränderte Niederschlagsmuster und den Rückgang 
der Gebirgsgletscher in vielen Ländern und Regio
nen gefährdet. Dies wird Auswirkungen auf Haus
halte, Gesundheitssysteme, Landwirtschaft und In
dustrie (z.B. Kühlwasser, Wasserkraftwerke) haben. 
Beispielsweise hängt die Wasserversorgung an der 
peruanischen Küste und für die 8Millionen Metro
pole Lima zu 80% vom Gletscherschmelzwasser ab 
(WBGU 2008).

• Die Erwärmung verstärkt Gesundheitsrisiken durch 
die mögliche Ausbreitung von Infektionskrankheiten 
(Malaria, Durchfallerkrankungen) und Kreislaufer
krankungen (WHO 2008).

• Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit vieler Länder 
wird vom Klimawandel direkt oder indirekt betrof
fen, insbesondere in der Land und Forstwirtschaft 
sowie Fischerei. Auch der durch die Erwärmung be
schleunigte Verlust von biologischer Vielfalt und die 
damit verbundenen Schäden für Ökosystemleistun
gen werden zu hohen ökonomischen Kosten führen 
(sUkhdEv 2008). nicholas stErn kalkuliert, dass 
bei einer globalen Erwärmung um etwa 4° Celsius 
im schlimmsten Fall eine Reduzierung der globalen 
Wohlfahrt um bis zu 20% droht (stErn 2007).

• Ohne aufwendige Anpassungsmaßnahmen würde 
schon ein Meeresspiegelanstieg um 40 cm für über 
100 Mio. Menschen die Sturmflutgefahren drama
tisch erhöhen (IPCC 2007).

• Der Klimawandel entwickelt sich zu einem Sicher
heitsrisiko, weil er die Lebensgrundlagen vieler 
Menschen in vielen Weltregionen gefährdet. Die 
Folgen eines ungebremsten Klimawandels würden 
die Anpassungskapazitäten vieler Länder über
fordern, zu politischer Destabilisierung beitragen, 
Migrationsbewegungen auslösen und eine zuneh
mende Zahl von Ländern zu fragilen Staaten machen 
(WBGU 2008). Mit steigender Erwärmung könnten 
sich national wie international Verteilungskonflikte 
um knappe Ressourcen sowie Konflikte um die Haf
tung für weltweite Klimaschäden verschärfen. 

Da diese Problemkonstellationen von reichen Ländern 
und reichen Bevölkerungsgruppen besser bewältigt wer
den können, als von armen Ländern und armen Bevöl
kerungsgruppen produziert der Klimawandel klassische 
Gerechtigkeitsprobleme entlang einer armreichAchse 
zwischen Staaten und innerhalb von Gesellschaften.

Im Zentrum werden Verteilungskonflikte zwischen 
Hauptverursachern und Hauptbetroffenen des Klima
wandels stehen. Weil der Klimawandel zu erheblichen 
ökonomischen und sozialen Kosten führt, sind Kompen
sationsdebatten zwischen den Treibern der Erwärmung 
und den besonders geschädigten Ländern, Regionen 
und Bevölkerungsgruppen zu erwarten. Der Vertei
lungskonflikt wird auf einer ersten Ebene zwischen den 
Industrieländern, die seit der industriellen Revolution 
die meisten Treibhausgasemissionen verursacht haben, 
und betroffenen Entwicklungsländern stattfinden. Der 
Reichtum der OECDLänder basiert nicht zuletzt auf 
der Ausbeutung fossiler Energiequellen, während die 
steigenden Kosten für Schäden, die durch den Klima
wandel verursacht werden, in den Entwicklungsländern 
anfallen. Die vom Klimawandel betroffenen Länder 
werden mit dem Hinweis auf das Verursacherprinzip 
Entschädigungszahlungen einfordern. Ansatzweise 
wird diese Diskussion schon heute geführt, wenn es um 
die Größenordnung von Klimaanpassungsfonds geht, 
in die die OECDLänder einzahlen. In diesem Kontext 
unterscheiden viele Vertreter aus Entwicklungsländern 
zwischen den klassischen und letztlich freiwilligen 
Leistungen der »Entwicklungshilfe« und »Entschädi
gungszahlungen« von Industrieländern in Klimaan
passungsfonds, mit deren Hilfe Probleme bearbeitet 
werden sollen, die von den OECDStaaten durch ihre 
Treibhausgasemissionen verursacht worden sind.  

Mit zunehmender Erwärmung wird das Konflikt
potenzial dieser Kompensationsdebatten zunehmen. 
Die Staatengemeinschaft ist auf solche globalen Vertei
lungsfragen nicht vorbereitet. Internationale Gerichts
höfe oder andere Instanzen die sich mit solchen Ent
schädigungsfragen beschäftigen könnten, gibt es bisher 
nicht. Für die Einrichtung solcher Institutionen spre
chen sowohl Gerechtigkeitsgründe als auch die Sorge 
um eskalierende internationale Verteilungskonflikte, 
wenn keine von den beteiligten Akteuren akzeptierten 
Schiedsgerichte entstehen. 

Die skizzierten UrsacheWirkungsgeflechte wer
den jedoch nicht nur Gerechtigkeitsfragen zwischen 
den Industrie und den Entwicklungsländern aufwer
fen. Da auch aufsteigende Schwellenländer wie Chi
na, Brasilien und Südafrika zunehmend Treibhausgase 
emittieren, entstehen auf einer zweiten Ebene auch 
Gerechtigkeitsprobleme innerhalb der immer hetero
genen Gruppe der Länder, die nicht zum traditionellen 
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Club der wohlhabenden OECDLänder gehören. Auch 
hier verlaufen die Konflikte und Spannungslinien zwi
schen den wirtschaftlich aufsteigenden »neuen Hoch
emissionsländern« und den Niedrigemissionsländern, 
z.B. in SubsaharaAfrika. 

Auf einer dritten Ebene werden diese Gerech
tigkeitsfragen und damit verbundene Verteilungs
probleme auch innerhalb solcher Länder ausgetragen, 
in denen große ökonomische Disparitäten herrschen 
und in denen daher auch die Treibhausgasemissionen 
sehr ungleich auf die Regionen verteilt sind. Ein Pa
radebeispiel ist China. Während die pro KopfEmis
sionen an der wirtschaftlich dynamischen Ostküste 
sukzessive das Niveau der Industrieländer erreichen, 
liegen die Treibhausgasemissionen in den westlichen 
Regionen eher auf afrikanischem Niveau. Diese Kons
tellation führt in China bereits heute zu Diskussionen 
über Klimagerechtigkeit innerhalb der Landesgrenzen 
des Riesenreiches.

Über diese klimainduzierten Gerechtigkeitsfra
gen, die zwischen und innerhalb von Ländern verortet 
werden können, hinaus, produziert die globale Erwär
mung Gerechtigkeitsfragen zwischen heute lebenden 
und zukünftigen Generationen. Die vergangenen und 
gegenwärtigen Treibhausgasemissionen haben Aus
wirkungen, die weit in die Zukunft hineinragen. Ein 
globaler Temperaturanstieg könnte ab einem bestimm
ten Punkt zu einem irreversiblen Abschmelzen des 
Grönlandeisschildes oder zu KippPunkten in anderen 
Ökosystemen führen. Denkbar sind signifikante Verän
derungen im Erdsystem – mit unabsehbaren Folgen für 
Gesellschaften. Solche Prozesse und Dynamiken ver
laufen auf Zeitskalen von Dekaden und Jahrhunderten, 
die über bisher in der internationalen Politik übliche Be
trachtungszeiträume weit hinausreichen. Weil die Wirt
schafts und Konsummuster heutiger Generationen mas
siv die Lebensbedingungen kommender Generationen 
tangieren, muss die Weltgemeinschaft Mechanismen 
entwickeln, um diesem Umstand Rechung zu tragen. 

Meeresspiegelanstieg	

Die Forschung zeigt, dass der in Folge des Klima
wandels zu erwartende Meeresspiegelanstieg bis zum 
Ende des 21. Jahrhunderts zwischen 75 cm und 190 
cm (im Vergleich zu 1990) liegen wird (rahMstorf 
& vErMEEr 2009). Die Ausprägungen von Gerechtig
keitsproblemen infolge klimainduzierter Meeresspie
gelerhöhungen unterscheiden sich zunächst nicht von 
den bereits beschriebenen Gerechtigkeitsfragen, die 
im Kontext globaler Erwärmung generell auftreten: 
(Haupt)Verursacher und (Haupt)Betroffene fallen 
auseinander; Länder und Bevölkerungsgruppen werden 
unterschiedlich von den Wirkungen tangiert; die Fähig

keiten von Staaten oder auch lokalen Gemeinschaften 
zur Bewältigung von Klimafolgen sind abhängig von 
den jeweiligen institutionellen, sozialen und finanziel
len Ausgangsbedingungen; generationenübergreifende 
Gerechtigkeitsfragen entstehen. 

Daher führt die Frage nach den Gerechtigkeits
problemen, die der anthropogene Meeresspiegelanstieg 
aufwirft, zu den spezifischen Wirkungen dieses Anstie
ges auf konkrete Gesellschaften. Drei Muster sind in 
diesem Kontext von Bedeutung.

Erstens betrifft der Meeresspiegelanstieg weltweit 
viele Küstenstädte und dort insbesondere jene, die an 
großen Flussmündungen liegen. Selbst unterschied
liche Städte, mit sehr unterschiedlichen Anpassungsfä
higkeiten, werden sich auf Meeresspiegelerhöhungen 
einstellen müssen, z.B. Tianjin, Shanghai, Osaka, To
kio, Bangkok, Manila, Jakarta, Rangoon, Hanoi und 
Los Angeles. Aber nicht nur Megastädte, sondern gan
ze Küstenregionen sind betroffen – und damit sehr viele 
Menschen. Infrastrukturelle Anpassungsmaßnahmen 
gegen Meeresspiegelerhöhungen sind kostspielig. 
Arme Städte und arme Länder, die kaum zur globalen 
Erwärmung beitragen, werden auf gerechte Kompensa
tionsleistungen drängen (s. Abb. 5.12-1). 

Zweitens verknüpft sich der klimainduzierte Mee
resspiegelanstieg mit sich verstärkenden Hurrikanen, 
die ebenfalls Folge der globalen Erwärmung sind, zu 
einer neuen Qualität von Sturm und Flutkatastrophen 
(WBGU 2008, 112 ff.). Hiervon werden vor allem der 
Golf von Mexico und die Karibik, Länder wie die Phi
lippinen und Vietnam, die Ostküste Chinas und Ban
gladesh betroffen sein. Die Geographie Bangladeshs ist 
durch das ausgedehnte Mündungsdelta der großen Flüs
se Ganges und Brahmaputra geprägt. Große Bereiche 
des Landes sind weitgehend eben oder erheben sich nur 
wenige Meter über den Meeresspiegel. Damit ist eines 
der ärmsten Länder der Welt, mit einer Bevölkerung von 
knapp 150 Mio. Menschen, dessen Beitrag zum Klima
wandel marginal ausfällt, besonders stark von klimain
duzierten Sturm und Flutereignissen bedroht.

Drittens betrifft der Meeresspiegelanstieg viele 
kleine Inselstaaten. Die Hälfte der Bevölkerung der ka
ribischen und pazifischen Inselstaaten lebt in 1,5 Kilo
meter breiten Küstenstreifen direkt am Meer. Der Mee
resspiegelanstieg verändert die weltweite Geographie 
und bedroht ganze Inseln, von denen einige im Verlauf 
dieses Jahrhunderts im wahrsten Sinne des Wortes von 
der Landkarte verschwinden könnten. Damit stellen 
sich sehr grundsätzliche Gerechtigkeitsfragen in der 
Weltgesellschaft, auf die das Völkerrecht bisher keine 
Antworten gibt. Haben die bedrohten Bevölkerungen ei
nen Schutzanspruch? Müssen sie von den Verursachern 
des Klimawandels kompensiert werden und welche Grös
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senordung der Entschädigung wäre angemessen? Wohin 
können die Menschen, die ihre Heimat verlieren, flie
hen? Welche Kriterien könnten regeln, welche Länder 
wie viele Klimaflüchtlinge aufnehmen müssen?

Gerechtigkeitsfragen	des	Klima-	
wandels	als	Menschenrechtsfragen

Es ist allgemein akzeptiert, dass gerechte Ordnungen 
die Einhaltung der Menschenrechte voraussetzen. Der 
Klimawandel unterminiert in letzter Konsequenz funda
mentale Menschenrechte. Die Ernährungssicherheit und 
der Zugang zu Trinkwasser werden bedroht, Zerstörun
gen durch Extremwetterereignisse und den Meeresspie
gelanstieg können die ökonomischen Lebensgrundlagen 
von Menschen gefährden, menschliche Sicherheit bedro
hen und in diesem Sinne zu einer massiven Verletzung 
von Menschenrechten beitragen (WBGU 2008).

Den Verursachern des Klimawandels in den In
dustrie und zunehmend auch den Schwellenländern 
könnte damit der Vorwurf gemacht werden, Men
schenrechtsverletzungen auszulösen oder zumindest 
billigend in Kauf zu nehmen. Der internationale Men
schenrechtsdiskurs könnte sich dadurch nachhaltig 
verändern. Während heute die demokratischen Indus
trieländer die Verletzung von Menschenrechten durch 
Unrechtsregime zu Recht anprangern, könnten sie in 
Zukunft als Treiber des Klimawandels von den betrof
fenen Entwicklungsländern und internationalen Men
schenrechtsorganisationen auf die Anklagebank gesetzt 
werden, weil ihre Wirtschaftsweise in anderen Regio
nen der Welt existentielle Menschenrechte bedroht. 

Die völkerrechtliche »responsibility to protect

Klausel«, die heute dazu dient, die Souveränität der 
Nationalstaaten dahingehend einzuschränken, dass die 
internationale Gemeinschaft einschreiten kann, wenn 
die fundamentalen Menschenrechte von Bürgern durch 
deren eigene Regierung massiv verletzt werden, könnte 
in Zukunft im Kontext der Klimakrise eine zusätzliche 
Bedeutung erlangen. Vom Klimawandel massiv betrof
fene Länder (zum Beispiel vom Untergang bedrohte 
Inselstaaten) könnten sich mit der Bitte um Schutz 
ihrer existentiellen Menschenrechte an die Staatenge
meinschaft wenden. Einerseits könnte es hierbei um die 
bereits diskutierten Kompensationszahlungen gehen; 
anderseits könnte in der Zukunft die viel grundsätz
lichere Frage auf die völkerrechtliche Tagesordnung 
gesetzt werden, wie sich die Menschheit und die Staa
tengemeinschaft gegenüber solchen Ländern schützen 
können, die sich weigern, klimaverträgliche Transfor
mationsprozesse einzuleiten. 

Gerechtigkeitsprinzipien	zur	
Verteilung	knapper	Emissionsrechte

Das Ziel, die globale Erwärmung auf 2° Celsius zu 
begrenzen, kann in ein globales Treibhausgasbudget 
übersetzt werden, das der Weltgemeinschaft noch zur 
Verfügung steht (MEinshaUsEn et al. 2009). Um mit 
einer zwei Drittel Wahrscheinlichkeit (67%) innerhalb 
des 2° CelsiusKorridors zu bleiben, müsste das globa
le Treibhausgasbudget (aus fossilen Quellen) zwischen 
2010 und 2050 auf 750 Gigatonnen begrenzt werden. 
Nach 2050 dürfte nur noch ein kleiner Bruchteil (höchs
tens ein Fünftel) der Menge emittiert werden, die bis 
2050 zur Verfügung steht. Würden die globalen Emis

Abb. 5.12-1: Verwundbarkeit	von	Flussdeltas	–	geschätzt	auf	der	Grundlage	der	Anzahl	der	Menschen,	die	infolge	des	
aktuellen	Meeresspiegelanstiegs	im	Jahre	2050	umgesiedelt	werden	müssen.	Größte Kreise	(Extreme)	mehr	als	1	Mil-
lion;	Mittlere	Kreise	(High):	zwischen	50.000	und	1	Million	und		Kleine Kreise	(Medium):	5.000-50.000	umzusiedelnde	
Personen	(Quelle:	Archer & rAhmstorf	2010):	
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sionen auf dem heutigen Niveau stabilisiert, wäre das 
750 GigatonnenBudget in etwa 25 Jahren verbraucht 
(WBGU 2009, 27). Damit stellt sich die gerechtigkeits
theoretische Frage, wie dieses knappe Budget aufge
teilt werden sollte. An dieser Frage scheitern bisher die 
internationalen Klimaverhandlungen. 

Der WBGU hat für diese Weltverteilungsproblem 
eine Lösung vorgeschlagen, die Grundlage eine Welt
klimavertrages sein könnte (WBGU 2009). Ausgangs
punkt der Überlegungen ist, dass Vorschläge für eine 
Verteilung von knappen Emissionsrechten dann eine 
besonders gute Chancen haben, international akzeptiert 
zu werden, wenn sie von möglichst vielen Beteiligten 
und Betroffenen als grundsätzlich gerecht empfunden 
werden. Der WBGU schlägt daher vor, sich an drei 
Prinzipien zu orientieren: dem Verursacher, dem Vor
sorge und dem Gleichheitsprinzip.

Ausgehend vom Verursacherprinzip ergibt sich für 
Industrieländer aufgrund ihrer hohen kumulierten Emis
sionen in der Vergangenheit die besondere Verpflichtung 
zu signifikanten Treibhausgasreduktionen. Kommen die 
Industrieländer dieser Verantwortung nicht nach, wird 
kein globaler Klimavertrag zustande kommen.

Im Kontext des Nachhaltigkeitsgrundsatzes (Art. 3 
Abs. 4 Satz 1 UNFCCC, 1992) und auf der Grundlage 
der 2 °CLeitplanke ist das Vorsorgeprinzip (Art. 3 Abs. 
3 UNFCCC, 1992) im Sinne rechtzeitigen Handelns 
zur Verhinderung irreversibler Schäden für gegenwär
tige und zukünftige Generationen zu beachten. Hieraus 
folgt, dass sich zukünftig nicht nur die Industrielän
der, sondern auch Schwellen und Entwicklungsländer 
möglichst klimaverträglich ausrichten müssen. Eine 
primär auf fossilen Energieträgern beruhende nachho
lende Entwicklung in Afrika, Asien und Lateinamerika 
während des 21. Jahrhunderts würde die natürlichen 
Lebensgrundlagen der Menschheit aufs Spiel setzen.

Umgekehrt gibt es kein Naturrecht der Menschen in 
den Industrieländern auf ProKopfEmissionen, welche 
die Emissionen der Menschen in den Entwicklungslän
dern um ein Vielfaches übersteigen. Das Gleichheits
prinzip, welches ein unterschiedsloses Recht Einzelner 
auf Nutzung globaler Gemeinschaftsgüter postuliert, 
wird von vielen Staaten anerkannt. Es ist bislang aber 
nicht rechtlich verankert. 

Die UNGeneralversammlung (Resolution 43/53, 
1989) und die Klimarahmenkonvention (Präambel 
UNFCCC, 1992) stellen fest, dass der Klimawandel 
und seine Auswirkungen eine gemeinsame Sorge der 
Menschheit sind (»common concern of mankind«). 
Diese Sorge lässt aus Sicht des WBGU keine gerech
tigkeitstheoretische Differenzierung nach einzelstaat
lichen oder individuellen Interessen. Sie erfordert 
eine Emissionsverteilung, die sich an einem weltwei

ten Staatengemeinschafts und Menschheitsinteresse 
orientiert. Aus dem Gleichheitsprinzip kann zwar kein 
individuell durchsetzbares Recht auf gleiche Pro
KopfEmissionen abgeleitet werden. Es legt aber eine 
Orientierung an den ProKopfEmissionen bei der Ver
teilung nationaler Emissionsbudgets nahe. 

Vor diesem Hintergrund schlägt der WBGU vor, 
bei den weiteren Klimaverhandlungen nicht mehr ein
zelne Reduktionsanforderungen für verschiedene Län
dergruppen oder einzelne Länder frei zu verhandeln, 
sondern diese ausgehend von einem global zulässigen 
CO2Emissionsbudget aufgrund der genannten Gerech
tigkeitsprinzipien abzuleiten.

Folgt man diesen gerechtigkeitstheoretischen Prä
missen, lassen sich auf der Grundlage des WBGUBud
getansatzes nationale Treibhausgasbudgets errechnen. 
Die Bestimmung von nationalen Budgets enthält nur 
vier Parameter, die in internationalen Verhandlungen zu 
berücksichtigen wären: a) der Gesamtzeitraum für das 
Gesamtbudget, b) die Wahrscheinlichkeit mit der das 
2°CZiel erreicht werden soll, c) ein demographisches 
Referenzjahr, sowie d) die gleiche proKopfVerteilung 
von Emissionsrechten.

Die Tabelle zeigt exemplarisch die resultierenden 
nationalen Budgets, wenn als Gesamtzeitraum für 
das Budget 2010–2050 gewählt, das 2°Ziel mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 67% angesteuert und als de
mographisches Referenzjahr 2010 herangezogen wür
de.  Auf Grundlage dieser Option stünde jedem Men
schen (bezogen auf die Weltbevölkerung in 2010) ein 
Budget von knapp 110 Tonnen an CO2Emisssionen 
zur Verfügung, was durchschnittlichen jährlichen pro
KopfEmissionen von etwa 2,7 Tonnen CO2 entspricht. 
Um jedoch anschlussfähig an die nach 2050 noch mög
lichen Emissionen zu sein, müssten die mittleren pro
KopfEmissionen am Ende des Budgetzeitraums weit 
unter diesem Durchschnitt liegen. Stellt man die wach
sende Weltbevölkerung in Rechnung, sollten die pro
KopfEmissionen weltweit bis 2050 auf etwa 1 Tonne 
CO2 reduziert werden. Das deutsche Treibhausgasbud
get wäre bereits in diese Modellrechnung in etwa 10 
Jahren aufgebraucht, das USamerikanische in sechs 
Jahren, aber auch das chinesische Budget reichte nur 
noch für 24 Jahre.

Die in Tab. 5.12-1 abgebildete Modellrechnung 
für den Budgetzeitraum 2010–2050 veranschaulicht 
die hohen Reduktionsanforderungen für viele Länder 
und verdeutlichen den hohen Zeitdruck für weltweite 
Emissionsreduzierungen. Auch die meisten Schwellen
länder würden mit ihrem zugeteilten nationalen Budget 
kaum bis zur Mitte des Jahrhunderts auskommen. Der 
WBGU schlägt vor, auf der Grundlage der Zuteilung 
dieser nationalen Budgets ein internationales Emissi
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onshandelssystem aufzubauen (WBGU 2009). Dieses 
System würde Anreize für Hochemissionsländer set
zen, ihre Treibhausgasausstöße zu reduzieren, um den 
Zukauf von Verschmutzungszertifikaten in Grenzen zu 
halten, und auch Niedrigemissionsländer dazu anhalten, 
möglichst treibhausgaseffizient zu wirtschaften, um 
nicht verbrauchte Emissionsrechte weltweit verkaufen 
zu können. Der Budgetansatz führte somit dazu, einen 
Finanzstrom in Richtung der armen Länder in Gang 
zu setzen, die nur wenig zum Klimawandel beitragen 
und daher ihre nicht aufgebrauchten nationalen Treib
hausgasbudgets zu Geld machen könnten. Aus diesen 
Finanztransfers könnten in den Entwicklungsländern 
notwendige Anpassungen an den Klimawandel sowie 
Investitionen für klimaverträgliche Modernisierungs
prozesse finanziert werden. Treibhausgaseffizienz und 
Klimagerechtigkeit würden über die Mechanismen des 
Budgetansatzes miteinander verkoppelt.
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